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Durch die im Jahr 2015 beschlossene Steu-
erreform kommt es ab 1.1.2016 zu zahlrei-
chen Neuerungen, deren Auswirkungen 
durch gezielte Maßnahmen (noch im Jahr 
2015) optimiert werden können. Ansons-
ten gibt es wie jedes Jahr ein paar „Klassi-
ker“ um Steuern zu sparen.

FÜR UNTERNEHMER
ANTRAG AUF GRUPPENBESTEUERUNG 
STELLEN
Bei Kapitalgesellschaften kann durch die 
Bildung einer Unternehmensgruppe die 
Möglichkeit geschaffen werden, Gewinne 
und Verluste der einbezogenen Gesell-
schaften auszugleichen. Dies bietet mit-
unter erhebliche positive Steuereffekte. 
Voraussetzungen sind die geforderte fi-
nanzielle Verbindung (Kapitalbeteili-
gung von mehr als 50% und Mehrheit der 
Stimmrechte) seit Beginn des Wirtschafts-
jahres sowie ein entsprechend beim Fi-

MASSNAHMEN VOR JAHRESENDE 2015

» Maßnahmen vor Jahresende 2015

» Für Unternehmer

» Für Arbeitgeber

» Für Arbeitnehmer

» Für alle Steuerpflichtigen

nanzamt eingebrachter Gruppenantrag. 
Bei allen Kapitalgesellschaften, die das 
Kalenderjahr als Wirtschaftsjahr haben 
(d.h. Bilanzstichtag 31.12.) ist der Grup-
penantrag bis spätestens 31.12.2015 ein-
zubringen, damit er noch Wirkung für die 
Veranlagung 2015 entfaltet. Gleiches gilt 
für die Aufnahme in eine bestehende Un-
ternehmensgruppe (etwa weil eine neue 
Beteiligung am 1.1.2015 erworben wurde).

FORSCHUNGSFÖRDERUNG  
– FORSCHUNGSPRÄMIE

Die Forschungsprämie von noch 10% in 
2015 ist als Steuergutschrift konzipiert 
und wirkt daher sowohl in Gewinn- als 
auch in Verlustjahren. Überdies sind die 
Forschungsaufwendungen unabhängig 
von der Inanspruchnahme der Forschungs-
prämie steuerlich abzugsfähig. Die für die 
Prämie relevanten Forschungsaufwen-
dungen können Personal- und Materi-
alaufwendungen für F&E-Tätigkeiten, 
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Fortsetzung auf Seite 3

Gemeinkosten, Finanzierungsaufwendun-
gen und unmittelbar der Forschung und 
Entwicklung dienende Investitionen (ein-
schließlich der Anschaffung von Grund-
stücken) umfassen. Die Forschungsprämie 
ist für die Eigenforschung (diese muss 
im Inland erfolgen) der Höhe nach nicht 
gedeckelt. Für die Geltendmachung der 
Forschungsprämie ist die Vorlage eines 
positiven Gutachtens der Österreichischen 
Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) 
(Anforderung über Finanz-Online) erfor-
derlich. Im Gegensatz dazu ist die Bemes-
sungsgrundlage für Auftragsforschung 
– Voraussetzung ist wiederum, dass es 
sich um einen inländischen Auftragneh-
mer handelt – beim Auftraggeber auf 
1.000.000 € begrenzt. Die Vorlage eines 
FFG-Gutachtens ist bei der Auftragsfor-
schung nicht erforderlich. Ab 2016 beträgt 
die Forschungsprämie 12%, sodass eine 
Verschiebung einzelner Forschungsaus-
gaben in das neue Jahr Sinn machen kann.

GEWINNFREIBETRAG
Der Gewinnfreibetrag steht allen natür-
lichen Personen unabhängig von der Ge-
winnermittlungsart zu und beträgt bis zu 
13% des Gewinnes. Bis zu einem Gewinn 
von 30.000 € steht jedem Steuerpflichti-
gen ohne Nachweis ein Grundfreibetrag 
von 13% (somit 3.900 €) zu; für die Gel-
tendmachung eines höheren Freibetrags 
sind entsprechende Investitionen erfor-
derlich. Begünstigte Investitionen umfas-
sen grundsätzlich abnutzbare körperliche 
Anlagen bzw. nunmehr Wohnbauanlei-
hen (Wandelschuldverschreibungen zur 
Förderung des Wohnbaus), nicht mehr 
(zumindest temporär) aber Wertpapie-
re wie z.B. Anleihen. Die Nutzungsdauer 
bzw. Behaltefrist beträgt jeweils 4 Jahre. 
In früheren Jahren angeschaffte Wertpa-
piere bleiben weiterhin über die Mindest-
behaltedauer von vier Jahren nachver-
steuerungshängig. Scheiden dem Betrieb 
gewidmete Wohnbauanleihen vor dem 
Ablauf von vier Jahren aus, so kann eine Er-
satzbeschaffung durch Realinvestitionen 
erfolgen bzw. innerhalb von zwei Monaten 
auch durch eine Wohnbauanleihenersatz-
beschaffung. Bei Inanspruchnahme einer 
Betriebsausgabenpauschalierung steht 
nur der Grundfreibetrag zu. Der Gewinn-
freibetrag vermindert auch die GSVG-
Bemessungsgrundlage und somit neben 
der Steuerbelastung auch die Sozialver-
sicherungsbelastung. Der Gewinnfreibe-
trag wird für Gewinne ab 175.000 € redu-

ziert und beträgt zwischen 175.000 € und 
350.000 € 7%, zwischen 350.000 € und 
580.000 € nur mehr 4,5%, für den darüber 
hinaus gehenden Teil der Gewinne entfällt 
der Freibetrag zur Gänze. Der Freibetrag 
beträgt daher maximal 45.350 €.

VORGEZOGENE INVESTITIONEN (HALB-
JAHRESABSCHREIBUNG) BZW. ZEITPUNKT 
DER VORAUSZAHLUNG/VEREIN-  
NAHMUNG BEI E-A-RECHNERN
Für Investitionen, die nach dem 30.6.2015 
getätigt werden, kann unabhängig vom 
Anschaffungszeitpunkt in der zweiten Jah-
reshälfte die halbe Jahres-AfA abgesetzt 
werden. Das Vorziehen von Investitionen 
spätestens in den Dezember 2015 kann da-
her Steuervorteile bringen. Geringwertige 
Wirtschaftsgüter (max. 400 €) können 
sofort zur Gänze abgesetzt werden. E-A-
Rechner können grundsätzlich durch die 
Ausnutzung des Zufluss-, Abflussprinzips 
eine temporäre Verlagerung der Steuer-
pflicht erzielen. Für in § 19 Abs. 3 EStG an-
geführte Ausgaben (z.B. Beratungs-, Miet-, 
Vertriebs-, Verwaltungs-, Zinskosten etc.) 
ist allerdings lediglich eine einjährige Vor-
auszahlung steuerlich abzugsfähig! Regel-
mäßig wiederkehrende Einnahmen oder 
Ausgaben, die zum Jahresende fällig wer-
den, sind jenem Kalenderjahr zuzurech-
nen, zu dem sie wirtschaftlich gehören, 
wenn sie innerhalb von 15 Tagen vor oder 
nach dem 31.12. bewirkt werden. So ge-
nannte „stehen gelassene Forderungen“, 
welche nur auf Wunsch des Gläubigers 
später gezahlt werden, gelten allerdings 
als bereits (im alten Jahr) zugeflossen.

VERLAGERUNG VON EINNAHMEN UND 
AUSGABEN IM HINBLICK AUF TARIF- 
SENKUNGEN
Durch die ab 2016 an sich niedrigeren Ein-
kommensteuersätze kann es sinnvoll sein, 
Einnahmen in das Jahr 2016 zu verlagern 
bzw. Ausgaben noch vorzuziehen. Dies 
gilt für einkommensteuerpflichtige Ein-
kommen von bis zu 90.000 €, da diese von 
der Steuerreform profitieren. Bei beson-
ders gut verdienenden Steuerpflichtigen 
mit einem steuerlichen Einkommen von 
mehr als 1 Mio. € zeigt sich allerdings ein 
gegenteiliger Effekt. Hier kommt es 2016 
zu einer Erhöhung des Spitzensteuersat-
zes auf 55% (statt bisher 50%), sodass für 
die betroffenen Personen im Rahmen des 
steuerlich Zulässigen eher eine Verlage-
rung von Ausgaben und ein Vorziehen von 
Einnahmen steuerlich Sinn macht.

BEACHTUNG DER UMSATZGRENZE FÜR 
KLEINUNTERNEHMER
Die Umsatzsteuerbefreiung (ohne Vor-
steuerabzug) ist nur bei einem Jahresnet-
toumsatz von bis zu 30.000 € möglich. 
Unternehmer, die Gefahr laufen diese 
Grenze im Jahr 2015 zu überschreiten, soll-
ten – wenn für sie die Ist-Versteuerung gilt 
(z.B. bei vielen Freiberuflern) – den Zah-
lungseingang nach Möglichkeit erst 2016 
vereinnahmen. Anderenfalls unterliegen 
auch die anderen bereits vereinnahmten 
Umsätze (nachträglich) der Umsatzsteu-
erpflicht.

GSVG-BEFREIUNG
Kleinstunternehmer (Jahresumsatz un-
ter 30.000 €, Einkünfte unter 4.871,76 €) 
können eine GSVG-Befreiung für 2015 bis 
31. Dezember 2015 beantragen. Berechtigt 
sind Jungunternehmer (max. 12 Monate 
GSVG-Pflicht in den letzten 5 Jahren), Per-
sonen ab 60 Jahre (Regelpensionsalter) 
bzw. Personen über 57 Jahre, wenn die ge-
nannten Grenzen in den letzten 5 Jahren 
nicht überschritten wurden.

AUFBEWAHRUNGSPFLICHTEN
Mit 31.12.15 endet grundsätzlich die 7-jäh-
rige Aufbewahrungspflicht für Geschäfts-
unterlagen des Jahres 2008. Weiterhin 
aufzubewahren sind Unterlagen, welche 
für ein anhängiges Abgaben- oder sons-
tiges behördliches/gerichtliches Verfah-
ren von Bedeutung sind. Unterlagen für 
Grundstücke bei Vorsteuerrückverrech-
nung sind 12 Jahre lang aufzubewahren. 
Dienen Grundstücke nicht ausschließlich 
unternehmerischen Zwecken und wur-
de beim nichtunternehmerischen Teil ein 
Vorsteuerabzug in Anspruch genommen, 
verlängert sich die Aufbewahrungspflicht 
unter gewissen Voraussetzungen auf 22 
Jahre. Die Aufbewahrungspflicht für Un-
terlagen im Zusammenhang mit Grund-
stücken beträgt auch 22 Jahre, wenn mit 
der Vermietung zu Wohnzwecken bzw. 
unternehmerischen Nutzung des Grund-
stückes ab 01.04.2012 begonnen wurde. 
Keinesfalls sollen Unterlagen vernichtet 
werden, die zur Beweisführung z.B. bei Pro-
dukthaftung, Eigentums-, Bestands- und 
Arbeitsvertragsrecht dienen.

ABZUGSFÄHIGKEIT VON SPENDEN
Spenden aus dem Betriebsvermögen an 
bestimmte Forschungseinrichtungen 
und der Erwachsenenbildung dienende 
Lehreinrichtungen sowie an Universitä-

MASSNAHMEN VOR JAHRESENDE 2015 
– FÜR UNTERNEHMER   (Fortsetzung von Seite 1)
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ten können bis zu einem Maximalbetrag 
von 10% des Gewinnes des laufenden 
Wirtschaftsjahres Betriebsausgabe sein. 
Zusätzlich und betragsmäßig unbegrenzt 
können auch Geld- und Sachspenden, die 
mit der Hilfestellung bei Katastrophenfäl-
len zusammenhängen, geltend gemacht 
werden, sofern sie der Werbung dienen. 
Auch Spenden für mildtätige Zwecke sind 
als Betriebsausgabe steuerlich absetzbar. 

Wesentlich ist, dass die Spenden empfan-
gende Organisation bzw. der Spenden-
sammelverein in der BMF-Liste aufscheint 
und dass die Spende im Jahr 2015 geleistet 
wurde und nachgewiesen werden kann. 
Eine doppelte Berücksichtigung einer 
bestimmten Spende als Betriebsausgabe 
und als Sonderausgabe ist nicht möglich. 
Zu beachten ist auch, dass betriebliche 
und private Spenden zusammen das Ma-

ximum von 10% des Gesamtbetrags der 
Einkünfte nicht überschreiten dürfen.

WERTPAPIERDECKUNG PENSIONSRÜCK-
STELLUNGEN
Zur Vermeidung von steuerlichen Straf-
zuschlägen müssen zum Ende des Wirt-
schaftsjahres Wertpapiere im Nennbetrag 
von mindestens 50% des am Schluss des 
vorangegangenen Wirtschaftsjahres aus-
gewiesenen steuerlichen Pensionsrück-
stellungsbetrages im Betriebsvermögen 
vorhanden sein. Es sollte daher das Vor-
handensein einer entsprechenden Bede-
ckung noch vor Jahresende überprüft wer-
den.

ENERGIEABGABENRÜCKVERGÜTUNG
Die Antragstellung für das Kalender-
jahr 2010 hat bis spätestens 31.12.2015 zu  
erfolgen.

MASSNAHMEN VOR JAHRESENDE 2015  
– FÜR UNTERNEHMER   (Fortsetzung von Seite 2)

LOHNSTEUER- UND BEITRAGSFREIE  
ZUWENDUNGEN AN DIENSTNEHMER 
(PRO DIENSTNEHMER P.A.)
» Betriebsveranstaltungen (z.B. Weih-

nachtsfeier) 365 €;
» Sachzuwendungen (z.B. Weihnachtsge-

schenk) 186 €;
» Freiwillige soziale Zuwendungen an 

den Betriebsratsfonds sowie zur Besei-
tigung von Katastrophenschäden;

» Kostenlose oder verbilligte Benützung 
von Einrichtungen und Anlagen, die 
der Arbeitgeber allen oder bestimmten 
Gruppen von Arbeitnehmern zur Verfü-
gung stellt (z.B. Kindergärten, Sportan-
lagen oder Betriebsbibliotheken, nicht 
aber ein vergünstigtes Fitnesscenter 
oder Garagenabstellplätze);

» Zukunftssicherung (z.B. Er- und Able-
bensversicherungen, Krankenversiche-
rungen, Anteile an Pensionsinvestment-
fonds oder Pensionskassenbeiträge) bis 
300 €;

» Mitarbeiterbeteiligung 1.460 €;
» Freie oder verbilligte Mahlzeiten und 

Getränke am Arbeitsplatz von bis zu 
4,40 € pro Arbeitstag;

» Zuschuss für Kinderbetreuungskosten 
1.000 €.

BILDUNGSFREIBETRAG UND BILDUNGS-
PRÄMIE
Bei innerbetrieblicher Aus- und Fortbil-
dung können bei der Veranlagung 2015 
letztmalig 20% der Aufwendungen zu-
sätzlich als Bildungsfreibetrag und somit 
als Betriebsausgabe steuerlich abgesetzt 
werden. Außerdem gibt es einen Bildungs-
freibetrag von 20% der externen Bildungs-
kosten (Kurs- und Seminargebühren, Skrip-
ten, nicht jedoch Kosten für Verpflegung/
Unterbringung). Alternativ zum Bildungs-
freibetrag gibt es eine Bildungsprämie 
i.H.v. 6%. Ab 2016 fallen diese Begünsti-
gungen weg, sodass ein Vorziehen von 
Bildungsmaßnahmen zweckmäßig sein 
kann.

Weitere gute Gründe für eine Arbeitneh-
merveranlagung sind z.B. zu Unrecht ein-
behaltene Lohnsteuer, der Anspruch auf 
Negativsteuer bei geringen Bezügen, die 
Nichtberücksichtigung des Pendlerpau-
schales oder der unterjährige Wechsel 
des Arbeitgebers bzw. nichtganzjährige 
Beschäftigung. Wurden Alleinverdiener- 
bzw. Alleinerzieherabsetzbetrag samt 
Kinderzuschlag beim Arbeitgeber nicht 
entsprechend berücksichtigt, so kann 
eine nachträgliche Beantragung über die 
Arbeitnehmerveranlagung (Formular L1) 
oder durch einen Erstattungsantrag mit-
tels Formular E5 (wenn keine lohnsteuer-
pflichtigen Einkünfte vorliegen) erfolgen.

RÜCKERSTATTUNG VON KRANKEN- UND 
PENSIONSVERSICHERUNGSBEITRÄGEN BEI 
MEHRFACHVERSICHERUNG
Wurden im Jahr 2012 aufgrund einer 
Mehrfachversicherung über die Höchst-
beitragsgrundlage hinaus Beiträge ent-
richtet, ist ein Antrag auf Rückzahlung der 
Krankenversicherungs- und Arbeitslosen-
versicherungsbeiträge bis 31.12.15 möglich. 

Für Pensionsbeiträge ist die Rückerstat-
tung an keine besondere Frist gebunden. 
Rückerstattete Beiträge sind im Jahr der 
Rücküberweisung grundsätzlich einkom-
mensteuerpflichtig.

 
– FÜR ARBEITGEBER

WERBUNGSKOSTEN NOCH VOR  
JAHRESENDE BEZAHLEN
Ausgaben, die in unmittelbarem Zusam-
menhang mit der nichtselbständigen 
Tätigkeit stehen, müssen noch vor dem 
31.12.15 entrichtet werden, damit sie 2015 
von der Steuer abgesetzt werden können. 
Oftmals handelt es sich dabei um berufs-
bedingte Aus-, Fortbildungs- und Um-
schulungskosten. Werbungskosten sind 
entsprechend nachzuweisen (Rechnun-
gen, Quittungen, Fahrtenbuch) und nur 
zu berücksichtigen, sofern sie insgesamt 
132 € (Werbungskostenpauschale) über-
steigen.

ARBEITNEHMERVERANLAGUNG 2010 
BZW. ANTRAG AUF RÜCKZAHLUNG VON 
ZU UNRECHT EINBEHALTENER LOHN-
STEUER

Neben der Pflichtveranlagung (z.B. nicht 
lohnsteuerpflichtige Einkünfte von mehr 
als 730 € p.a.) gibt es auch die Antragsver-
anlagung, aus der ein Steuerguthaben zu 
erwarten ist. Dieser Antrag ist innerhalb 
von 5 Jahren zu stellen. Für das Jahr 2010 
läuft die Frist am 31.12.2015 ab. Mittels An-
tragsveranlagung können Werbungskos-
ten, Sonderausgaben, außergewöhnliche 
Belastungen etc. geltend gemacht wer-
den, die im Rahmen des Freibetragsbe-
scheids noch nicht berücksichtigt wurden. 

MASSNAHMEN VOR JAHRESENDE 2015  
 – FÜR ARBEITNEHMER
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Maximalbetrag noch nicht ausgeschöpft 
haben, kann durch eine Vorauszahlung ein 
steuerlicher Vorzieheffekt erzielt werden.

ZUKUNFTSVORSORGE – BAUSPAREN – 
PRÄMIENBEGÜNSTIGTE PENSIONS-  
VORSORGE
Die 2015 geförderte private Zukunftsvor-
sorge im prämienbegünstigten Ausmaß 
von 2.561,22 € p.a. führt zur staatlichen 
Prämie von 4,25 % (108,85 €). Beim Bau-
sparen gilt für 2015 eine staatliche Prämie 
von 18 € beim maximal geförderten Ein-
zahlungsbetrag von 1.200 € (sofern der 
Bausparvertrag das gesamte Jahr aufrecht 
war).

KEST-OPTIMIERUNG BEI GEWINNAUS-
SCHÜTTUNGEN UND WERTPAPIER-  
VERKÄUFEN
Aufgrund der Erhöhung der KESt für Ein-
künfte aus Kapitalvermögen (Ausnahme 
Bankzinsen) von derzeit noch 25% auf 
27,5% ab 1.1.2016 kann es zweckmäßig sein, 
geplante Gewinnausschüttungen noch in 
das Jahr 2015 vorzuziehen. Gerade bei ei-
ner GmbH kann – selbst wenn ein Teil des 
Bilanzgewinns 2014 schon ausgeschüttet 
worden ist – noch ein zweiter Ausschüt-
tungsbeschluss gefasst werden, wenn ein 
ausreichender Bilanzgewinn vorhanden 
ist. Wenn Veräußerungsabsichten im Zu-
sammenhang mit Gesellschaftsanteilen 
oder Wertpapieren bestehen, ist ebenfalls 
noch eine Realisierung der Gewinne mit 
dem niedrigeren Steuersatz von 25% zu 
überlegen.

AB-HOF-VERKAUF VON WEIN
Zum Abschluss noch ein Tipp aus der Um-
satzsteuerecke: Der Ab-Hof-Verkauf von 
Wein unterliegt ab 2016 der 13%igen Um-
satzsteuer (statt 12%). Steuerlich müssen 
Sie daher kein schlechtes Gewissen haben, 
wenn die Weineinkäufe beim Lieblings-
winzer für das diesjährige Weihnachtsfest 
üppiger ausfallen.

Möglichkeit noch vor dem 31.12.2015 erfol-
gen.

SONDERAUSGABEN OHNE HÖCHST-  
BETRAG UND KIRCHENBEITRAG
Folgende Sonderausgaben sind ohne 
Höchstbetrag unbeschränkt abzugsfähig: 
Nachkauf von Pensionsversicherungszei-
ten, Beiträge zur freiwilligen Weiterver-
sicherung in der Pensionsversicherung, 
bestimmte Renten und dauernde Lasten 
sowie Steuerberatungskosten (wenn 
nicht bereits Betriebsaugaben/Werbungs-
kosten). Pauschalierte Steuerpflichtige 
können Steuerberatungskosten jedenfalls 
als Sonderausgaben absetzen. Kirchenbei-
träge sind bis zu 400 € absetzbar.

SPENDEN ALS SONDERAUSGABEN
An bestimmte Organisationen (For-
schungseinrichtungen, öffentliche Muse-
en etc.) können Spenden i.H.v. max. 10% 
des Einkommens geltend gemacht wer-
den. Wurden bereits im betrieblichen Be-
reich diesbezüglich Spenden als Betriebs-
ausgaben abgesetzt, so verringert sich 
das Maximum bei den Sonderausgaben. 
Ebenso können durch private (Geld)Spen-
den an mildtätige Organisationen, Tier-
schutzvereine und Tierheime (BMF-Liste) 
sowie an freiwillige Feuerwehren Steuern 
gespart werden. Die Obergrenze (aus be-
trieblichen und privaten Spenden) liegt bei 
10% des Gesamtbetrags der Einkünfte.

STEUERLICHE ABSETZBARKEIT VON  
KINDERBETREUUNGSKOSTEN
Kinderbetreuungskosten können für 
Kinder bis zum 10. Lebensjahr mit bis zu 
2.300 € pro Kind und Jahr als außerge-
wöhnliche Belastung steuerlich geltend 
gemacht werden. Die Abzugsfähigkeit 
beschränkt sich auf tatsächlich angefal-
lene Betreuungskosten, welche gegebe-
nenfalls um den steuerfreien Zuschuss 
des Arbeitgebers zu reduzieren sind. Die 
Kinderbetreuung muss in privaten oder 
öffentlichen Kinderbetreuungseinrich-
tungen bzw. durch pädagogisch qualifi-
zierte Personen erfolgen. Sollten Sie den 

GRUNDSTÜCKSSCHENKUNGEN UND 
GRUNDSTÜCKSVERKÄUFE
Auch wenn es zu keiner Wiedereinführung 
der Erbschafts- und Schenkungssteuer 
gekommen ist, können sich Grundstücks-
übertragungen in der Familie ab 2016 
spürbar verteuern. Grund dafür sind Än-
derungen bei der Bemessungsgrundla-
ge der Grunderwerbsteuer (GrESt). Diese 
bemisst sich bei Schenkungen 2015 noch 
vom in der Regel niedrigeren (dreifachen) 
Einheitswert, ab 2016 ist jedoch der re-
gelmäßig höhere Grundstückswert (ent-
spricht dem Verkehrswert) die Basis. 

Die GrESt folgt bei unentgeltlichen und 
teilentgeltlichen Übertragungen ei-
nem Stufentarif und beträgt für die ers-
ten 250.000 € 0,5%, für die nächsten 
150.000 € 2% und darüber hinaus 3,5%. 
Geplante Liegenschaftsübertragungen 
sollten daher unter Umständen noch in 
das Jahr 2015 vorgezogen werden. Bei pri-
vaten (wie auch bei betrieblichen) Grund-
stücksveräußerungen wird der Steuersatz 
ab 2016 von 25% auf 30% angehoben. Die 
Erhöhung wirkt sich auch auf Altgrundstü-
cke aus, bei denen die effektive Steuerbe-
lastung von 3,5% auf 4,2% des Veräuße-
rungserlöses steigt. Außerdem fällt ab 1. 
Jänner 2016 der Inflationsabschlag weg.

SONDERAUSGABEN – TOPFSONDER-
AUSGABEN
Die Absetzbarkeit ist mit einem Höchst-
betrag von 2.920 € zuzüglich weiterer 
2.920 € für Alleinverdiener sowie insge-
samt weiterer 1.460 € ab drei Kindern 
beschränkt. In diese Grenze fallen insbe-
sondere Ausgaben für Lebens-, Unfall- und 
Krankenversicherungen, Ausgaben für 
Wohnraumsanierung sowie für die An-
schaffung junger Aktien. Die im Rahmen 
dieser Höchstbeiträge geltend gemach-
ten Ausgaben wirken sich nur mit einem 
Viertel steuermindernd aus. Bei einem 
Jahreseinkommen zwischen 36.400 € 
und 60.000 € reduziert sich der absetz-
bare Betrag gleichmäßig bis auf den Pau-
schalbetrag von 60 €. Ab 2016 fallen die 
Topfsonderausgaben weg. Lediglich für 
vor dem 1.1.2016 abgeschlossene Versi-
cherungsverträge (bzw. begonnene Sanie-
rungsmaßnahmen oder aufgenommene 
Darlehen für Wohnraumsanierung) kön-
nen die Sonderausgaben noch bis 2020 
abgesetzt werden (dies gilt auch für das 
Sonderausgabenpauschale). Geplante Ver-
sicherungsabschlüsse sollten daher nach 
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